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O 009 DGB-Bundesjugendausschuss

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Nichtbefassung

Übernahme und Praktikum beim DGB

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Übernahme von Auszubildenden:
Der DGB verpflichtet sich, Auszubildende unbefristet und wohnortnah in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen,
soweit dem nicht personenbedingte Gründe entgegenstehen.

Praktikum:
Die Aufwandsentschädigung für Praktika im Rahmen des Studiums und Teilnehmer/-innen an Programmen wie z. B.
FSJ im DGB muss auf mindestens den BAföG-Höchstsatz im Monat für alle Praktika im Rahmen des Studiums ange
hoben werden und ein Urlaubsanspruch von 2,5 Tagen pro Monat gesichert bleiben.


